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Beschlussauszug 
 

Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau vom 04.09.2024 

 
 

Anlass: Sitzung 
Zeit: 15:07 - 18:10 

Raum, Ort: Konrad-Koch-Quartier, FB Kinder, Jugend und Familie, Neue Straße 28, 
38100 Braunschweig 

  

 

 
Ö 8.1 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift "Wenden-

West, 2. BA", WE 63 Stadtgebiet zw. d. Str. Heideblick, 
der Stadtbahntrasse und der Veltenhöfer Str. (Geltungsb. 
A), Stadtgebiet Gem. Wenden Fl. 3, Flurst. 152/3 (Gel-
tungsb. B), Stadtgebiet Gem. Veltenhof Fl. 7, Flurst. 34/3 
tlw. (Geltungsb. C), Stadtgebiet Gem. Waggum Fl. 3, 
Flurst. 47/5 tlw. (Geltungsb. D), Stadtgebiet Gem. Rünin-
gen Fl. 4, Flurst. 90/5 tlw. (Geltungsb. E) Beschluss über 
die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 

24-24100-01 

 
 

 

 

Beschlussart: ungeändert beschlossen 
 

Stadtbaurat Leuer führt in die Vorlage 24-24100 in der Fassung der Ergänzungsvorlage 24-
24100-01 ein. 
 
Ratsherr Kühn weist darauf hin, dass in den Anlagen zur Vorlage auch Textpassagen grau hin-
terlegt sind, die sich nicht auf die Stellplätze beziehen. Stadtbaurat Leuer bedankt sich für den 
Hinweis und sichert eine Überprüfung und ggf. Anpassung vor der Auslegung des Beschlusses 
zu. 
 
Ratsfrau Jalyschko möchte wissen, wie mit der Stellplatzthematik in Zukunft bei neuen Projek-
ten umgegangen wird. Dies sei unproblematisch solange die Stadt selbst Grundstückseigentü-
merin sei, erklärt Stadtbaurat Leuer. Wenn dies nicht der Fall ist, müsste eine Konzeption vor-
gelegt werden. Da die Stadt in aktuellen Projekten jedoch Grundstückseigentümerin ist, wurde 
die Frage inhaltlich noch nicht abschließend geklärt. 
 
Protokollnotiz: Ratsherr Volkmann verlässt um 17:22 Uhr die Sitzung. 
 
 

Beschluss: 

„1. Dem Entwurf des Bebauungsplanes mit örtlicher Bauvorschrift "Wenden-West, 2. BA", WE 
63, sowie der Begründung mit Umweltbericht wird zugestimmt. 

 
 2. Zu den Entwürfen ist die Öffentlichkeit gemäß § 4a (3) Baugesetzbuch (BauGB) zu beteili-

gen. 



 
 3. Stellungnahmen können gemäß § 4a (3) Satz 2 BauGB nur zu den Änderungen und 

Ergänzungen abgegeben werden. 
 
 4. Die Dauer der Beteiligung der Öffentlichkeit wird gemäß § 4a (3) Satz 3 BauGB auf zwei 

Wochen verkürzt." 
 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
dafür: 8  dagegen: 0  Enthaltungen: 0 
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